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Norm

ASVG §67 Abs10;

BUAG §21a;

BUAG §25a Abs7;

BUAG §32 Abs1;

VStG §9;

Rechtssatz

Eine Ungleichbehandlung der Vertreter im Hinblick auf die Haftungstatbestände des § 67 Abs. 10 ASVG und des § 25a

Abs. 7 BUAG liegt nicht vor, da in beiden Fällen Haftungsgrundlage die Verletzung spezi scher den Vertretern

auferlegter Verp ichtungen ist, die jedoch im Anwendungsbereich des § 67 Abs. 10 ASVG nicht die Entrichtung der

Zuschläge selbst, sondern lediglich Meldep ichten bzw. die Verp ichtung zur Weiterleitung einbehaltener

Dienstnehmeranteile betre en, während im Anwendungsbereich des § 25a Abs. 7 BUAG die Entrichtung der Zuschläge

selbst verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert und damit den Vertretern als Verp ichtung auferlegt ist. Der VwGH hegt

auch keine Bedenken, dass die unterschiedliche Ausgestaltung der die Vertreter betre enden Verp ichtungen nach

dem BUAG und dem ASVG nicht im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers stünde.
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